
§ 1 Angebot, Vertragsabschluss und Vertragsinhalt
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von un-
seren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbe-
dingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von un-
seren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers die Lieferung an 
den Käufer vorbehaltlos ausführen.
2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber einem Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB.
3. Vorrangig zu diesen Verkaufsbedingungen gelten unsere Allgemeinen Service Be-
dingungen in der jeweils gültigen Version in Fällen, die das Serviceangebot der RÖHM 
GmbH umfassen.
4. Unsere Angebote sind stets als invitatio ad offerendum zu versehen und daher frei-
bleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Der Vertrag 
kommt erst mit unserer schriftlichen Bestätigung und entsprechend deren Inhalt und 
– wenn eine schriftliche Bestätigung fehlt - durch Leistung/Lieferung zustande. Erfolgt 
ohne eine Bestätigung unverzüglich Lieferung/Leistung, so gilt die Rechnung gleichzei-
tig als Auftragsbestätigung.
 5. Kosten für die Herstellung von Zeichnungen für Sonderkonstruktionen sind vom 
Besteller zu tragen, sofern das Angebot aus Gründen, die von uns nicht zu vertreten 
sind, nicht zu einem Auftrag führt.
6. Alle Angaben über Gewichte, Abmessungen, Leistungen, und technische Daten, die 
in unseren Drucksachen, Katalogen, Preislisten oder in anderen Vertragsunterlagen ent-
halten sind, dienen lediglich Informationszwecken und sind nur 
verbindlich, soweit sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind.
7. Wir behalten uns Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes 
vor, sofern dieser dadurch für den Besteller keine unzumutbaren Änderungen erfährt.
8. Die Dokumentation besteht aus der Zusammenstellungszeichnung, der Stückliste 
mit Kennzeichnung der Verschleiß- und Ersatzteile, sowie auf Anforderung einer Monta-
geanleitung. Jeweils in Deutsch und/oder auf Anforderung in Englisch. Diese kostenlose 
Dokumentation wird in digitaler Form geliefert. Für Zeichnungen, Stücklisten und Texte 
gilt das Format PDF. Ein darüber hinausgehender Dokumentationsumfang ist kosten-
pflichtig bzw. bedarf besonderer Vereinbarung. Die Unterlagen dürfen nicht ohne unsere 
vorherige schriftliche Ermächtigung ganz oder teilweise vervielfältigt, Dritten zugänglich 
gemacht oder außerhalb des Zwecks, zu dem sie dem Kunden übergeben wurden, 
verwendet werden.
9. Für Prüfungen, bei denen bestimmte Temperaturen, Zeiten und sonstige Mess- oder 
Regelwerte gelten sollen, müssen vor Lieferbeginn die entsprechenden Messmethoden 
festgelegt und von beiden Seiten anerkannt werden. Wenn keine Festlegung erfolgt, 
gelten die von RÖHM üblicherweise angewandten Messmethoden; diese teilen wir auf 
Anfrage mit.
10. Muster werden nur gegen Berechnung und aufgrund gesonderter Beauftragung 
geliefert.
11. Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Auf dieses Erfordernis kann nicht mündlich verzichtet wer-
den.
12. Erteilte Aufträge sind unwiderruflich, es sei denn, dass der Lieferer der Aufhebung 
schriftlich zugestimmt hat.
13. Bei Exportgeschäften erfolgt die Lieferung zu den auf der Auftragsbestätigung ver-
einbarten Bedingungen, ergänzend gelten die internationalen Regeln für die Auslegung 
handelsüblicher Vertragsformen (incoterms 2010 der Internationalen Handelskammer, 
jeweils gültiger Stand).
14. Für den RÖHM Onlineshop gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit 
den folgenden Ergänzungen: 
a) Das Angebot seitens des Kunden ist verbindlich abgegeben, sobald der Kunde durch 
die Funktion „Verbindlich bestellen“ die im Warenkorb befindlichen Produkte bestellt. 
b) Ein Kauf im Onlineshop ist nur möglich sofern der Kunde unseren AGBs aktiv zu-
stimmt. 
c) Fehler und Irrtümer bzgl. Warenverfügbarkeit, Preise und sonstiger Angaben und Da-
ten behalten wir uns vor. Abbildungen im Onlineshop dienen lediglich als Illustration bzw. 
Anschauungsmaterial; die Beschreibung ist verbindlich. 
d) Ist das vom Kunden bestellte Produkt vorübergehend oder dauerhaft nicht verfügbar, 
so wird der Kunde von uns darauf hingewiesen. 
15. Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten unsere „Produktin-
formationen“, Technischen Merkblätter sowie sonstigen produktspezifischen Veröffentli-
chungen. Diese sind stets in ihrer aktuellen Fassung zu beachten.

§ 2 Preise
1. Mangels besonderer schriftlicher Vereinbarungen gelten die Preise in der Bundesre-
publik Deutschland  ”Frei Haus” Empfänger zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Bei Exportgeschäften gilt der Liefergegenstand als ”Ab Werk” verkauft, falls der Vertrag 
nichts über die Art des Verkaufs bestimmt. Für Einzelbestellungen unter 150,00 € netto 
Warenwert wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 €, unter 50,00 € netto Warenwert 
eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 € jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteu-
er berechnet. Dies gilt für Lieferungen ins In- und Ausland. Auf Wunsch des Kunden 
kann die Ware gegen eine Logistikgebühr in Höhe von 10,00€ an eine alternative Ver-
sandadresse geliefert werden.
2. Wir weisen darauf hin, dass wir die Versendung nur auf Wunsch des Kunden durch-
führen. Hiervon unbeschadet bleiben die Regelungen gemäß Abschnitt 5.
3. Wir berechnen die bei Vertragsabschluss gültigen Preise, die auf den zu dieser Zeit 
gültigen Kostenfaktoren basieren. Sollten zwischen Vertragsabschluss und der verein-
barten Lieferzeit sich diese Kostenfaktoren (insbesondere Material, Löhne, Energie usw.) 
ändern, so sind wir berechtigt, eine entsprechende Preisänderung vorzunehmen. Bei 
Exportgeschäften hat der Lieferer das Recht, im Falle einer erheblichen Abwertung der 
Währung, in welcher der Auftrag abgeschlossen ist, den Vertrag hinsichtlich des noch 
nicht abgeschlossenen Teils des Auftrags außerordentlich zu kündigenoder die Preise 
dafür dementsprechend anzupassen. 
4. Bei Abschluss ab Werk reist die Ware auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bei 
allen übrigen Sendungen finden in Bezug auf Versicherung und Gefahrentragung die in 
den incoterms 2010, jeweils gültiger Stand,  festgelegten Bestimmungen Anwendung. 
5. Für Teile/Produkte, die speziell nach den Wünschen des Käufers hergestellt werden, 
teilen wir dem Käufer unsere Fertigungsmenge mit. Der Käufer verpflichtet sich die ihm 
gegenüber bestätigten Mengen abzunehmen.

6. Mehr– und Minderlieferungen bis zu 5 %, bei Sonderwerkzeugen bis zu 10 %, min-
destens jedoch 2 Stück, sind zulässig und begründen keinen Sachmangel. Berechnet 
wird die jeweilige Lieferung.

§ 3 Zahlungsbedingungen
1. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug frei Zahlstelle 
innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum - auch bei Teillieferungen - zu leisten. 
2. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe der von Banken berechneten Kreditko-
sten erhoben, mindestens aber Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszins-
satz der EZB.
3. Bei Exportgeschäften sind die Zahlungen entsprechend den vereinbarten Zahlungs-
bedingungen zu leisten.
4. Kosten des Zahlungsverkehrs, insbesondere Bankgebühren von Auslandsüberwei-
sungen an uns, gehen grundsätzlich zu Lasten des Auftraggebers.

§ 4 Lieferzeit
1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferfrist setzt die Abklärung aller technischen 
Fragen voraus. Von uns angegebene Liefertermine sind – soweit nicht ausdrücklich als 
verbindlich vereinbart oder bezeichnet - unverbindlich und stellen lediglich einen voraus-
sichtlichen Liefertermin dar.
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers, insbesondere der Einhaltung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen, voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
bleibt vorbehalten. Dieses Recht besteht auch aus nicht voll erfüllten Verpflichtungen 
aus vorhergehenden Lieferungen.
3. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigung, Freigaben 
u. ä. sowie nicht vor Eingang der vereinbarten Anzahlung.
4. Ist ein verbindlicher  Liefertermin vereinbart, so hat der Lieferer auch fristgemäß zu 
liefern. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist, rechtzeitige und richtige 
Selbstbelieferung vorbehalten. Ändert der Besteller seine Bestellung hinsichtlich Teilen 
der Lieferung, so beginnt die Lieferfrist erst mit der Bestätigung der Änderung neu zu 
laufen.
5. Höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder Maßnahmen von Behörden, 
gleichgültig aus welchem Grund, die einer Lieferung entgegenstehen, sowie Mangel 
an Rohstoffen, an Transportmitteln sowie Diebstahl - auch bei den Vorlieferanten - ent-
binden den Lieferer von der Verpflichtung, innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern. 
Von dem Eintreten des Ereignisses und von der voraussichtlichen Auswirkungen ist der 
Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.
6. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit und in angemessenen Teilen sind zulässig.
7. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers 
voraus.
8. Im Falle des Lieferverzugs oder Unmöglichkeit gelten die Regelungen der Ziffer 10.

§ 5 Gefahrenübergang und Entgegennahme
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über 
und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, 
z.B. die Versandkosten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen haben.
2. Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch uns gegen 
Diebstahl, Bruch–, Transport–, Feuer– und Wasserschäden und sonstige versicherbare 
Risiken versichert.
3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; 
jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen 
zu bewirken, die dieser verlangt.
4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, 
vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt 8 entgegenzunehmen.

§ 6 Annahmeverzug, Bestellung auf Abruf
1. Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht fristgemäß ab, so sind wir be-
rechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig 
darüber zu verfügen und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 
Unberührt davon bleiben unsere Rechte, unter den Voraussetzungen des § 326 BGB 
vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 
Verlangen wir Schadenersatz wegen Nichterfüllung, können wir 40 % des vereinbar-
ten Preises zzgl. Mehrwertsteuer als Entschädigung fordern, es sei denn, der Besteller 
beweist einen geringeren Schaden. Wir behalten uns vor, einen höheren tatsächlichen 
Schaden geltend zu machen.
2. Bestellungen, die von uns auf Abruf bestätigt werden, müssen - sofern nichts Beson-
deres vereinbart ist - spätestens innerhalb eines Jahres ab Bestelldatum abgenommen 
werden. Dasselbe gilt bei Terminrückstellungen oder nachhaltiger ”Auf-Abruf-Stellung”. 
Bei Nichtabruf innerhalb der genannten Frist gilt Ziffer 6.1 entsprechend.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben unser Eigentum bis zur 
Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns gegen den Käufer zustehen, 
die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf 
Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäu-
fern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der 
Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass 
das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungs-verpflich-
tungen erfüllt hat.
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter 
hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für 
den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist 
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer- , Wasser- und Diebstahlschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten er-
forderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
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5. Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zum 
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Die 
Rücknahme bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts erfordert keinen Rücktritt 
des Lieferers; in diesen Handlungen oder einer Pfändung der Vorbehaltsware durch uns 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt.
6. Hat der Käufer die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkauft, so tritt er 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich 
Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne 
oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt 
der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies 
jedoch der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen For-
derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Ab-
tretung mitteilt.
7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Faktura- Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den an-
deren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei-
tung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache.
8. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wer-
tes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als verein-
bart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

§ 8 Sachmängel
Für Sachmängel haften wir wie folgt:
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzu-
bessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die - ohne Rücksicht auf die Betriebs-
dauer - einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs vorlag.
2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Gefahr-
übergang (Ziffer 6).
3. Der Käufer hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten wer-
den, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. 
Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwen-
dungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
5. Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist 
zu gewähren.
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadenser-
satzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Ersatz für ver-
gebliche Aufwendungen kann der Käufer nur verlangen, wenn wir den Mangel aufgrund 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten haben.
7. Mängel bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nach-
lässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausge-
setzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder 
von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 
begründen diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängel. Gleiches 
gilt sofern unsere Vorgaben zur Handhabung und sonstigen Anleitungen nicht beachtet 
werden und eine ordnungsgemäße Wartung nicht erfolgt.
8. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Auf-
wendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, sind ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
9. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns bestehen nur insoweit, als 
der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinaus-
gehenden Vereinbarungen getroffen hat.
10. Für Schadensersatzansprüche gilt Ziffer 9. Weitergehende oder andere als in dieser 
Ziffer oder in Ziffer 9 geregelte Ansprüche wegen eines Sachmangels sind ausgeschlos-
sen.

§ 9 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte, Rechtsmängel
Sofern nichts anderes vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des 
Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im folgenden 
Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten 
durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer be-
rechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Käufer innerhalb der in Ziffer 8.2 
bestimmten Frist wie folgt:
1. Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen 
entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht ver-
letzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, 
stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. Ersatz für 
vergebliche Aufwendungen kann der Käufer nur verlangen, wenn uns Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich 
nach Ziffer 10.
2. Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über 
die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine 
Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhand-
lungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus schadens-
minderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf 
hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsver-

letzung verbunden ist.
3. Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung 
zu vertreten hat.
4. Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverlet-
zung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine uns nicht voraussehbare An-
wendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder 
zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
5. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Ziffer 13 geregelten Ansprüche 
des Käufers die Bestimmungen der Ziffern 8.4, 8.5 und 8.9 entsprechend.
6. Weitergehende oder andere als in dieser Ziffer 9 geregelten Ansprüche des Käufers 
gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausge-
schlossen.

§ 10 Gesamthaftung
1. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – sind ausgeschlossen.
2. Hiervon ausgenommen sind:
a) Schäden wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentlich sind solche 
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf. 
b) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn wir 
die Pflichtverletzung zu vertreten haben.
c) Für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverlet-
zung beruhen, wobei unserer Pflichtverletzung die unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen gleichsteht.
d) Haftung gem. ProdHaftG
3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 
5. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung un-
serer Angestellten, unserer Handelsvertreter und unserer Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Mitwirkungspflichten des Käufers
1. Mitwirkungsleistungen des Käufers, die im Rahmen des Vertrages ausdrücklich oder 
stillschweigend vereinbart werden, erfolgen ohne besondere Vergütung, es sei denn, es 
ist ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
2. Der Käufer ist verpflichtet, uns über sämtliche Tatsachen rechtzeitig zu informieren, aus 
denen sich ergibt, dass bei uns vorrätige Bestände und Produkten, die wir in Hinsicht auf 
die uns gemeldeten Produktionskapazitäten bereitgestellt haben, nicht oder nicht voll-
ständig verwendet werden können. Verbleiben Restbestände, so übernimmt der Käufer 
im Falle vorzeitiger Änderung seiner Disposition die Bestände und die gegebenenfalls 
anfallenden Vernichtungskosten. Dies gilt auch für Produkte, bei denen wir seitens un-
serer Lieferanten Mindestbestellmengen ordern mussten, sofern wir den Kunden zuvor 
darauf hingewiesen hatten.
3. Der Käufer gewährleistet, dass die von ihm zur Verarbeitung gelieferten Produkte hier-
zu geeignet sind. Wir sind nicht verpflichtet, die vom Käufer gelieferten Produkte auf die 
Beschaffenheit und die Geeignetheit zur Weiterverarbeitung zu untersuchen. Im Rah-
men laufender Geschäftsbeziehungen sowie dann, wenn ein Bearbeitungsgegenstand 
zunächst geprüft, getestet und freigegeben worden ist, ist der Käufer verpflichtet, uns un-
aufgefordert schriftlich von jeder Produktänderung zu informieren. In den Fällen laufender 
Verarbeitung von Gegenständen ist der Käufer weiterhin verpflichtet, für jede Änderung 
der Fertigungsbedingungen in seinem Betrieb, insbesondere beim Austausch von Werk-
zeugen, Maschinen oder bei Einführung neuer Fertigungsverfahren den von uns zu be-
arbeitenden Gegenstand auf die Abweichungen und Veränderungen hin zu untersuchen 
und uns von solchen Änderungen und Veränderungen schriftlich Mitteilung zu machen.
4. Anweisungen unserer Käufer, die Materialauswahl oder sonstige Vorschriften, die un-
ser Käufer macht, müssen wir nicht auf ihre Richtigkeit prüfen.
5. Der Käufer hat daher sämtliche Anweisungen, die er erteilt sowie die Qualität der uns 
vorgeschriebenen oder zur Verfügung gestellten Materialien auf Einhaltung der gesetz-
lichen und technischen Vorschriften hin zu überprüfen.
6. Gerät der Käufer nach schriftlicher Mahnung hinsichtlich seiner Bereitstellungs- oder 
Mitwirkungspflicht in Verzug, stehen uns die gesetzlichen Rechte zu.
7. Die Rückgabe von Waren darf in jedem Fall nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Lieferers vorgenommen werden. Die Rückgabe muss mit dem vom Lieferer zur Verfü-
gung gestellten Retouren-Beleg frei Haus in der Originallieferverpackung erfolgen. Die 
Ware hat sich im Originalzustand, also in unbeschädigtem und voll funktionsfähigem 
Zustand zu befinden. Waren werden nach Ablauf von 6 Monaten ab Auslieferung nicht 
mehr zurückgenommen. Spezialausführungen, Sonderanfertigungen, sowie gebrauchte 
Waren werden grundsätzlich nicht zurückgenommen. Für den Bearbeitungsaufwand der 
Rückgabe berechnen wir 20% - 40% des Warenwertes, mindestens jedoch 100,- Euro 
je Artikel zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Dem Lieferer bleibt vorbehalten, gegen 
Nachweis im Einzelfall einen höheren Aufwand dem Besteller zu berechnen; dem Bestel-
ler steht der Nachweis eines geringeren Schadens frei.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand/Sonstiges
1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz unserer Firma in Sontheim/Brenz.
2. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 
11.04.1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG ”Wiener Kaufrecht”) ist ausge-
schlossen.
3. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Be-
steller Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich–
rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren 
Hauptsitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
4. Wir speichern Ihre Daten nach § 23 BDSG.

RÖHM GmbH

89565 Sontheim/Brenz

Stand: Juli 2019

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen


